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ANHANG: Entscheidungen auszugsweise 

Oberverwaltungsgericht NRW 
Beschluss vom 28. November 2006
- 19 B 1789/06 -

Zur Vorführungshaft (§ 82 Abs. 4 AufenthG)

Zitierweise: OVG NRW v. 28.11.2006 bei Melchior, Abschiebungshaft, Anhang

Zum Sachverhalt 

Das Verfahren betrifft eine Anordnung der Ausländerbehörde nach § 82 Abs. 4 Satz 1 mit Androhung der zwangsweisen Durchsetzung. Das Verwaltungsgericht hatte den Antrag des Betroffenen auf Aussetzung der Vollziehung dieser Anordnung abgelehnt. Die Beschwerde des Betroffenen hat das OVG zurückgewiesen.

In der Entscheidung des OVG wird u.a. festgestellt, dass die Androhung unmittelbaren Zwanges noch nicht dem Richtervorbehalt unterliege. Außerdem befasst sich das OVG ausführlich mit der Frage des Richtervorbehalts, wenn es um die zwangsweise Durchsetzung der Pflicht zum persönlichen Erscheinen geht. Die entsprechenden Passagen aus der Entscheidung sind nachstehend im Wortlaut wiedergegeben.
Auszug aus der Entscheidung 

.......................

Ob für die Anwendung unmittelbaren Zwanges durch zwangsweise Vorführung wegen der damit verbundenen tatsächlichen Beschränkung der körperlichen Bewegungsfreiheit und somit des Eingriffs in das Grundrecht aus Art. 2 Abs. 2 Satz 2 GG eine (vorherige) richterliche Entscheidung erforderlich ist, bestimmt sich in den Fällen des   § 82 Abs. 4 AufenthG zunächst einfachgesetzlich nach dessen Satz 3; danach finden § 40 Abs. 1 sowie die §§ 41, 42 Abs. 1 Satz 1 und 3 BPolG entsprechende Anwendung. Durch diese Verweisung, die an die in § 82 Abs. 4 Satz 1 und 2 AufenthG normierten Eingriffsbefugnis und Tatbestandsvoraussetzungen anknüpft, bestimmt das Gesetz auf der Rechtsfolgenseite Vorgaben für einzelne Fragen der Durchführung und des Umfangs der zwangsweisen Durchsetzung des persönlichen Erscheinens sowie deren gerichtlicher Überprüfung. 

                 Vgl. Bay.ObLG, Beschluss vom 11. April 2001, a. a.0., 
                 zu § 70 Abs. 4 Satz 3 AusIG. 

Nach § 40 Abs. 1 BPolG hat die Bundespolizei, wenn eine Person aufgrund bestimmter Vorschriften des Gesetzes festgehalten wird, unverzüglich eine richterliche Entscheidung über die Zulässigkeit und Fortdauer der Freiheitsentziehung herbeizuführen, es sei denn, die Herbeiführung der richterlichen Entscheidung würde voraus- 
sichtlich längere Zeit in Anspruch nehmen, als zur Durchführung der Maßnahme notwendig wäre. Folge der angeordneten entsprechenden Anwendung des § 40 Abs. 1 BPolG ist, dass die Ausländerbehörde nach dem Festhalten des Ausländers unverzüglich eine richterliche Entscheidung - des nach Absatz 2 zuständigen Amts- 
gerichts - über die Zulässigkeit und Fortdauer der „Freiheitsentziehung" herbeizuführen hat, wenn nicht die Voraussetzungen der Ausnahmebestimmung des zweiten Halbsatzes vorliegen. Durch     § 40 Abs. 1 BPolG ist der Richtervorbehalt einfachgesetzlich für bestimmte Sachverhalte angeordnet worden unabhängig davon, ob es 
sich bei der Beschränkung der körperlichen Bewegungsfreiheit etwa durch zwangsweise Vorführung um eine Freiheitsentziehung im Sinne von Art. 104 Abs. 2 GG oder lediglich um eine Freiheitsbeschränkung im Sinne von Art. 104 Abs. 1 GG handelt. Soweit der einfachgesetzliche Richtervorbehalt greift, kommt es auf die am verfassungsrechtlichen Mindeststandard ausgerichtete Definition der Freiheitsentziehung in Abgrenzung zur Freiheitsbeschränkung nicht an. Es ist Sache des Gesetzgebers, den Richtervorbehalt umfassender anzuordnen als von Art. 104 Abs. 2 GG gefordert, 

                         vgl. Gusy, in: v. Mangoldt/Klein/ Starck, GG, 4. Aufl. 
                         Art. 104 Rdnr. 22; Melchior, ZAR 2000, 110,111, 

mag auch der Gesetzgeber (subjektiv) an diese Unterscheidung angeknüpft haben, 

                       vgl. BT-Drs. 12/7562, S. 54, 70 (Begründung zum 
                       Gesetzentwurf für das Bundesgrenzschutzneurege- 
                       lungsgesetz). 

Kraft der Verweisung in § 82 Abs. 4 Satz 3 AufenthG auf § 40 Abs. 1 BPolG gilt danach der Richtervorbehalt auch bei der Vorführung zur zwangsweisen Durchsetzung der Anordnung des persönlichen Erscheinens nach § 82 Abs. 4 Satz 1 AufenthG. Die Pflicht der Ausländerbehörde, beim Festhalten des betreffenden Ausländers unverzüglich die richterliche Entscheidung herbeizuführen, besteht ausnahmsweise dann nicht, wenn die Herbeiführung der richterlichen Entscheidung voraussichtlich längere Zeit in Anspruch nehmen würde, als zur Durchführung der Maßnahme erforderlich wäre. Zweck der Ausnahmebestimmung ist es zu verhindern, dass die Freiheitsbeschränkung allein durch die Herbeiführung der richterlichen Entscheidung über den durch den sachlichen Grund der Maßnahme gerechtfertigten Zeitraum hinaus fortdauert. Dies erfordert einen prognostischen Zeitvergleich durch die Behörde. 

                  Vgl. BVerfG, Beschluss vom 15. Mai 2002 - 2 BvR 
                  2292/00 -, NJW 2002, 3161, 3162, zu § 19 Abs. 1 
                  Satz 2 NdsGefAG. 

Bei diesem Vergleich ist in Fällen der vorliegenden Art der möglichst wirklichkeitsnah abgeschätzte Zeitaufwand, der vom Beginn der Maßnahme (Festhalten) für die Fahrt zur ZAB, die Vorsprache bei der ZAB und je nach vorheriger Abstimmung der geplanten Abläufe für etwaige Wartezeiten voraussichtlich entstehen wird, dem Zeitaufwand gegenüber zu stellen, der für die Herbeiführung der Entscheidung des zuständigen erreichbaren Amtsrichters nach Maßgabe des Verfahrens nach dem Gesetz über das gerichtliche Verfahren bei Freiheitsentziehungen (erfahrungsgemäß) zu erwarten ist, wobei auch die §§ 5 Abs. 1, 8 Abs. 1,11 FrhEntzG zu beachten sind. 

Über § 40 Abs. 1 BPolG hinaus wäre - gerade mit Blick auf vorab geplante und der Ausländerbehörde rechtzeitig mitgeteilte Vorführungstermine bei der ZAB - eine vorherige richterliche Anordnung prinzipiell stets erforderlich, wenn es sich bei der zwangsweisen Vorführung im Sine von § 82 Abs. 4 AufenthG um eine Freiheitsentziehung im Sinne von Art. 104 Abs. 2 GG handelte. Das ist bei einer Vorführung ohne Ingewahrsamnahme oder Einschließen in einen eng umgrenzten Raum nicht der Fall. In nach der Intensität des Eingriffs vorzunehmender Abgrenzung zur Freiheitsbeschränkung im Sinne von Art. 104 Abs. 1 GG, die gegeben ist, wenn eine Person durch die öffentliche Gewalt gegen ihren Willen daran gehindert wird, einen tatsächlich und rechtlich zugänglichen Ort aufzusuchen oder sich dort aufzuhalten, liegt eine Freiheitsentziehung im Sinne von Art. 104 Abs. 2 GG nur vor, wenn die körperliche Bewegungsfreiheit nach jeder Richtung hin aufgehoben ist. 

                 Vgl. BVerfG, Beschluss vom 15. Mai 2002, a. a. 0., 
                 S. 3161. 

Danach sind Einsperrung und Einschließung in einem eng umgrenzten räumlichen Bereich grundsätzlich als Freiheitsentziehung anzusehen. Demgegenüber ist nicht jede Zwangsmaßnahme, die die körperliche Bewegungsfreiheit vorübergehend einschränkt, zu den intensiven Freiheitsbeschränkungen zu rechnen, die als Freiheits- 
entziehung den besonderen Schutz des Art. 104 Abs. 2 GG auslösen. Eine Maßnahme des unmittelbaren Zwanges gegen eine Person zur Durchsetzung eines Verhaltens, zu dem der Betroffene (ohnehin) rechtlich verpflichtet ist, ist - wie bei einer Abschiebung - nicht schon wegen des mit ihr verbundenen Eingriffs in die körperliche Bewegungsfreiheit notwendig Freiheitsentziehung. Dies gilt auch für eine Vorführung bei der ZAB zur zwangsweisen Durchsetzung der Verpflichtung zum persönlichen Erscheinen im Rahmen einer Identifizierungsmaßnahme. Sie ist nicht auf das Festhalten des betroffenen Ausländers an einem bestimmten Ort gerichtet, sondern darauf, dass er bei der ZAB .persönlich zur Vorsprache erscheint. Dies kennzeichnet die Vorführung nicht als Beschränkung der körperlichen Bewegungsfreiheit nach jeder Richtung hin, sondern als Zwangsmaßnahme einer Verhaltenspflicht, zu der der Ausländer nach § 82 Abs. 4 Satz 1 AufenthG verpflichtet worden ist. Die Auswirkungen auf die Bewegungsfreiheit stellen sich als sekundäre kurzzeitige Folge der Erfüllung der Erscheinenspflicht dar. Die für die körperliche Bewegungsfreiheit relevanten äußeren Umstände wie Beförderung zur und Aufenthalt in den Räumen der ZAB sind im Wesentlichen denen vergleichbar, die gegeben sind, wenn der Ausländer der Anordnung zum persönlichen Erscheinen nachkommt. 

                    Vgl. zu Abschiebungsmaßnahmen BVerwG, Urteil 
                    vom 23. Juni 1981 -1 C 78.77 -, BVerwGE 62, 325 
                    ff. (bzgl. der Abgrenzung zur Freiheitsentziehung zu- 
                    stimmend angeführt von BVerfG, Beschluss vom 15. 
                    Mai 2002, a. a. 0.) sowie Urteil vom 17. August 1982 
                    - 1 C 85.80 -, InfAusIR 1982, 276 ff.; ferner BGH, 
                   Beschluss vom 17. Dezember 1981 - VII ZB 8/81 -, 
                   BGHZ 82, 261 ff. = NJW 1982, 753 ff. zu einer Vor- 
                   führung zur amtsärztlichen Untersuchung; schließlich 
                   Gusy, a. a. 0., Art. 104 GG, Rdnr. 19, 23, und Kunig, 
                   in: v. Münch/Kunig, GG, 4./5. Aufl., Art. 104 Rdnr. 
                   19 f. 
............................
Diesseits in das Internet eingestellt im Februar 2007.
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